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Bebauungsplan Nr. 117 „Ortsabrundung Neufahrn Süd",  
Würdigung der Stellungnahme, SG 42, Untere Naturschutzbehörde 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising, SG 42, Untere Naturschutzbehörde vom 16.09.2015 
 

 



 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis gekommen. 
 
zu 1.: 
 
Die ökologische Funktionalität und die rechtliche Sicherung der CEF-Maßnahmen (Lerchen-
fenster) wurden bei einem Arbeitsgespräch am 19.01.2012 mit Herrn Steiner (Landratsamt 
Freising, SG 42, Untere Naturschutzbehörde) abgestimmt. Die Maßnahmen wurden bereits 
2012 durchgeführt. Betriebskonzept und Monitoring wurden von der Gemeinde veranlasst 
und liegen derzeit in einem neu aufgesetzten städtebaulichen Vertrag zur Unterzeichnung 
vor. Das Konzept wird entsprechend vorgelegt. 
 
zu 2.: 
 
Da die Neuanlage der Feldwege außerhalb des Geltungsbereichs liegt, ist hier eine ge-
sonderte Flächenbilanz aufzustellen und außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu regeln. 
 
zu 3.: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es für die Forderung der Unteren Naturschutzbehörde, in 
der Satzung eine Festsetzung zur Verpflichtung eines Freiflächengestaltungsplans aufzu-
nehmen, keine Rechtsgrundlage im Planungsrecht gibt. Diese kann allenfalls unter den Hin-
weisen durch Text aufgenommen werden. Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung als Hinweise in die Satzung aufgenommen: 
 

- Bau von Geh- und Radwegen mit wasserdurchlässigen Belägen 
- Beleuchtungsanlagen  
- Vermeidung von Vogelschlag 

 



Die Forderung nach Festsetzung von Pflanzgeboten auf privaten Grünflächen ist bereits 
durch Festsetzung B.I.8.3 (Pflanzung von Großbäumen) erfüllt worden. Weitere Fest-
legungen für die privaten Grünflächen werden von der Gemeinde nicht vorgeschrieben. 
 
Des Weiteren kann die Forderung nach sockellosen Zäunen in den Bauquartieren WA 1 und 
2 nicht erfüllt werden, da dort die Einfriedungen aus Gartenhofmauern bestehen. Hierbei 
handelt es sich um das besondere städtebauliche Merkmal des Quartiers (Gartenhofhäuser). 
 
Das aufgeführte Pflanzgebot Nr. 1 wird zur Klarstellung im Bebauungsplan auch in der 
zeichnerischen Darstellung aufgenommen. 
 
zu 4.: 
 
Für die Ausgleichsfläche bzw. Ausgleichsmaßnahme wurde bereits im April 2012 vom Land-
schaftspflegeverband Freising e.V. ein Gesamtkonzept der Ausgleichsmaßnahmen für die 
Gemeinde Neufahrn in den Isarauen „Entbuschung in der Dietersheimer Brenne“ erstellt. In 
diesem Ausgleichskonzept ist der Ausgleich für den Bebauungsplan Nr. 117 „Ortsabrundung 
Neufahrn Süd“ festgesetzt sowie in Text und Plan dargestellt. Dieses Gesamtkonzept zu den 
Ausgleichsmaßnahmen ist ebenfalls Bestandsteil des neu aufgesetzten städtebaulichen Ver-
trags und wird entsprechend vorgelegt. Die Ausgleichsfläche wird, wie immer, mit Rechts-
kraft des Bebauungsplanes verbindlich an das Landesamt für Umweltschutz gemeldet. 
 
Zu den weiteren Hinweisen: 
 
Zu 1. Der Hinweis mit dem autochthonen Saatgut wird als Empfehlung zu den Hinweisen in 
den Bebauungsplan mit aufgenommen. 
 
Zu 2. Es wird ein Hinweis zum Schutz gegen Vogelschlag in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
Zu 3. Die Baumart Purpur Erle (Alnus spaethii) ist aufgrund einer Empfehlung der GALK e.V. 
(Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz) für die Verwendung als Stadtbaum / straßenbeglei-
tender Baum gut geeignet. Nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau wächst dieser Baum auf armen Böden und ist unempfindlich gegenüber starkem 
Wind sowie gut salzverträglich. An der Baumart wird daher in der Pflanzliste festgehalten. 
 
Zu 4. Das Pflanzgebot Nr. 1 wird zur Klarstellung im Bebauungsplan auch in der 
zeichnerischen Darstellung aufgenommen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung wird redaktionell zur Klarstellung überarbeitet und die Hinweise werden ent-
sprechend ergänzt. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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